
Sperrordnung
der Stadtthore in Wien,

durch das ganze Jahr.

Im Iäner.
ersten halben Monat um

^ 4 Uhr , den andern halben
Thcil ein Viertel nach 4 Uhr.

Im Horumig.
Vom r . bis zum 6 . dieses

Monats um halber 5 , vom 7.
bis 15 . um z Viertelauf 5 , und
folaendS bis Ende um A Uhr.

Im Mä ' Z.
Den ersten halben Monat um

halber 6 Uhr , den andern hal¬
ben Tbeil um 6 Uhr.



Im
-VSV---

Marz.
halben Monat um

halber 7 Uhr , den andern hal¬
ben Thril um z Vierr . auf7Uhr.

Im May.
Den ersten halben Monat um

7 Uhr , den andern halben Thril 1
um halber 8 Uhr.

Im Brachmonae . !
Den ersten halben Monat um E

z Viertel auf 8 Uhr , den an - l§
der» halben Theil um 8 Uhr . ^

Im ^ eumonar.
Den ersten halben Monat um

8 Uhr, den andern halbenTheil
un: z Vierrcl nach 7 Uhr.

Im August.
Den ersten halben Monat um

ein Viertel nach 7 Uhr , den an¬
dern halben Theil um 7 Uhr.



KRW-- -MB-
Im «Zerbftmonac.

Den ersten halben Monat um
halber 7 Uhr , den andern hak
den Theil um S Uhr.

Im Weinmonae.
Den ersten halben Monat um

halber 6 Uhr , den andern hal
den Theil um 5 Uhr.

Im Wincermonar.
Vom ersten dieses Monate

bis den ro . um z Viertel auf 5
das andere Drittel um halber 5
und das dritte Drittel ei« Vier
tel nach 4 Uhr.

Im Lhristmonae.
Vom ersten bis den io . diese

Monats ein Viertel nach 4>Uhr
und den übrigen Theil hindukt
um 4 Uhr.
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